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1 Eignung und Potenziale 

In einem der ersten Schritte im Rahmen des Projektes wurden die in (Scholwin et al. 2007) 
erhobenen Potenziale einzelner Substrate (vgl. Tab. 1-1) hinsichtlich ihrer Erschließungs-
möglichkeit geprüft.  

Tab. 1-1 Potenzialerhebung Substrate zur Vergärung (Scholwin et al. 2007) 
Energiepotenzial PJ/a der Biogaserzeugung 

Tierische Exkremente 96,0 
Ernterückstände 16,3 
Dauergrünland 11,1 
NawaRo* 86,4 

Landwirtschaftliche Reststoffe  

Stroh** 100,9* 
Bierherstellung  2,6 
Saftproduktion 1,7 
Rapssaatverarbeitung 2,8 
Zuckerproduktion 0,7 
Tierverarbeitung 0,4 
Weinkelterei 0,3 
Gemüse/ Zierpflanzen 0,3 
Alkoholbrennerei 0,5 
Milchverarbeitung (Molkerei) 4,2 

Industrielle Reststoffe 

Papierherstellung 3,8 
Kommunaler Abfall 21,1 Kommunale Reststoffe 
Landschaftspflege 3,8 

Gesamt ohne Stroh 253 
Gesamt mit Stroh 353 

* NawaRo: 550.000 ha für Maissilage unterstellt 

** Stroh: bisher keine marktreifen Aufschlussverfahren für Stroh vorhanden 

 

Besonderes Augenmerk lag dabei auf den hohen Potenzialen für tierische Exkremente, 
Nachwachsende Rohstoffe (NawaRo), Ernterückstände, kommunale Abfälle sowie Gras-
schnitt aus Dauergrünland und aus der Landschaftspflege, die etwa zwischen 15 bis 96 PJ 
liegen. Für NawaRo ist das Potenzial Nachwachsender Rohstoffe (angenommen: Maissila-
ge) von der zugrunde liegenden Anbaufläche abhängig. Für die Betrachtung der dargestell-
ten Potenziale nachwachsender Rohstoffe wurde eine Anbaufläche von 550.000 ha unter-
stellt. Wobei bereits für das Jahr 2007 der Anbau von Substraten für die Biogasnutzung in 
Deutschland annähernd diese Flächenbeanspruchung umfasst (EEG-Monitoring 2008). 

Für die weiteren Substrate, die industriellen Reststoffe wie z.B. Molke, Trester, Pülpe oder 
auch tierische Nebenprodukte aus der Tierverarbeitung, mit Potenzialen zwischen 0,3 und 
4,2 PJ, wurde vor allem geprüft inwieweit diese Substrate gegenüber ihrer bisherigen Nut-
zung erschließungswürdig sind. Als Kriterium hierfür wurde die ökologische Vorteilhaftigkeit 
herangezogen.  

Neben den genannten Substraten weist auch Stroh als landwirtschaftlicher Reststoff mit 
100,9 PJ ein beachtliches Potenzial auf. Allerdings ist für Stroh zu berücksichtigen, dass das 
grundsätzlich vorhandene Strohpotenzial nur effektiv eingesetzt werden kann, wenn entspre-
chende Aufschlussverfahren (thermisch, mechanisch oder z.B. enzymatisch) am Markt ver-
fügbar sind. Bisher sind keine marktreifen Verfahren für den Aufschluss ligninhaltiger Sub-
strate wie Stroh im Einsatz.  
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2 Wirtschaftsdünger 

Potenzial und bisher genutzter Anteil 

Wirtschaftsdünger bezeichnet die in landwirtschaftlichen Betrieben anfallenden tierischen 
Exkremente Gülle, Jauche und Festmist, die als Dünger auf Felder ausgebracht werden. Das 
in Tab. 1-1 aufgeführte Potenzial von 96 PJ/a nach (Scholwin et al. 2007) beinhaltet die in 
Deutschland aus Viehhaltungsbetrieben verfügbaren Mengen und setzt sich wie folgt zu-
sammen: 

40 % Rindergülle (unter Berücksichtigung von Weidetagen) 
15 % Schweinegülle 
20 % Rinderfestmist 
  9 % Schweinefestmist 
  7 % Hühnerkot 
  9 % Futterreste 

Zum Stand 2007 wurde dieses Potenzial erst zu 15 % genutzt, wobei nahezu ausschließlich 
Gülle eingesetzt wird. Während die Güllevergärung problemlos auch in Monovergärung mög-
lich ist, sind Festmist und Hühnerkot eher nur als Co-Substrat geeignet. Der Einsatz von 
Festmist und Hühnerkot ist bisher wenig realisiert. Grundsätzlich ist für beide Substrate so-
wohl eine Nass- als auch Trockenfermentation möglich. Hühnerkot hat als weitere Beson-
derheiten, dass er ätzend wirkt und einen hohen Stickstoffgehalt aufweist mit dem erhebliche 
Wasserbelastungen verbunden sind und außerdem der Gärprozess stark gehemmt wird. 
Bisher wurde aus diesen Gründen in Biogasanlagen maximal 30 % Geflügelkot eingesetzt. 
Zur Steigerung der Einsatzmöglichkeit von Hühnerkot wurde im Dezember 2007 die Förde-
rung des Baus einer neuartigen Biogasanlage in Köthen (Sachsen-Anhalt) zugesagt, in der 
neben Mais- und Grasssilage erstmals 70 % Hühnerkot eingesetzt werden sollen. Insgesamt 
sollen in der Anlage 25.000 t/a verarbeiten werden, geplant ist eine Leistung von rd. 2 MW 
Strom und 2,23 MW Wärme pro Jahr3.  

Förderung nach EEG 

Nach geltendem EEG wird Gülle wie nachwachsende Rohstoffe durch einen besonderen 
Bonus gefördert (NawaRo-Bonus). Dabei werden unter Gülle alle tierischen Exkremente von 
Nutztieren verstanden. Damit ist Pferdemist bisher vom NawaRo-Bonus ausgeschlossen, da 
Pferde rechtlich nicht als Nutztiere, sondern als Haustiere gelten. Allerdings ist im (EEG 
Entwurf 2008) eine entsprechende Anpassung vorgesehen nach der auch Pferdemist den 
NawaRo-Bonus erhalten kann.  

Vorteile der Güllevergärung 

Tierische Exkremente wurden als besonders erschließungswürdig identifiziert, da zum einen 
ein noch hohes Potenzial offen steht und zum anderen die Güllevergärung mit einer Reihe 
von Vorteilen verbunden ist: 

• Klimaschutz: Als einer der wichtigsten Vorteile ist der Beitrag zum Klimaschutz zu nen-
nen, wenn Gülle vergoren wird: Die Lagerung von unbehandelter Gülle ist mit relativ ho-
hen Methanemissionen verbunden (UBA 2002), die durch die Vergärung vermieden 

                                                 
3 Pressemitteilung vom 28.12.2007: BMU Pressedienst Nr. 359/07-Umwelt/ Pilotprojekt 
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werden können. Die dadurch eingesparten Treibhausgasemissionen liegen pro Energie-
einheit erzeugtem Biogas höher als die Treibhausgaseinsparungen, die sich aus der 
Energieerzeugung aus der Güllevergärung ergeben (vgl. Materialband E).  

• Wirtschaftlichkeit: Wirtschaftsdünger stehen kostenfrei zur Verfügung und sie wirken 
deswegen langfristig preisstabilisierend. Setzen Biogasanlagenbetreiber Gülle ein, so 
sind sie nicht so stark abhängig von steigenden Marktpreisen für Energiepflanzen. All-
gemein gilt: je höher der Gülleanteil, desto wirtschaftlicher die Biogasanlage (vgl. Mate-
rialband O). 

• Keine Nachteile durch Ammoniakemissionen: Durch die Vergärung von Gülle ergeben 
sich gegenüber der Nicht-Vergärung keine signifikanten Nachteile hinsichtlich Ammoni-
akemissionen, tendenziell lässt sich im Gegenteil eine Entlastung gegenüber der bishe-
rigen Handhabung (Lagerung und Ausbringung) von Gülle beobachten. Zudem können 
an die Förderung weiterführende emissionsmindernde Maßnahmen geknüpft werden 
wie beispielsweise gasdicht abgedeckte Gärrestlager mit Restgasnutzung sowie eine 
angepasste Ausbringung der Gärreste (vgl. Materialband E). Gerade bei Ammoniak sind 
emissionsmindernde Maßnahmen wichtig, da ab 2011 in Deutschland nur noch maximal 
550.000 Tonnen Ammoniak freigesetzt werden dürfen (33. BImSchV, basierend auf 
NEC-Richtlinie), eine Vorgabe die nach aktuellem Stand wahrscheinlich nicht eingehal-
ten werden kann.  

• Fermentationsprozess wird stabilisiert: Gülle als Substrat wirkt prozessstabilisierend. Die 
biologische Umsetzung der organischen Einsatzstoffe zu Methan wird dadurch 
vergleichmäßigt. Nutzungsausfälle werden vermindert, die Biogasverstromung kann 
kontinuierlicher erfolgen, wodurch auch die BHKW-Motoren optimaler ausgelastet wer-
den können.  

• Synergieeffekt: Werden Substrate mit Gülle co-vergoren ergibt sich in der Regel ein hö-
herer spezifischer Gasertrag als bei Monovergärung. Dieser so genannte Synergieeffekt 
stellt sich allgemein bei der Mischung von Substraten ein, da die Nährstoffzusammen-
setzung vereinheitlicht wird. Wissenschaftlich nachgewiesen (Bidlingmaier, Schmelz 
1998), (Dohmann, Riße 1998) und besonders hoch ist dieser Effekt aber z.B. bei Klär-
schlamm – die Vermutung ist, dass bereits verstoffwechselte Substrate wie Klärschlamm 
oder Gülle durch ihre Pufferwirkung höhere Umsetzungsraten des Co-Substrates bewir-
ken.  

• Vorteile bei der Feldausbringung: bei vergorener Gülle ist Stickstoff besser pflanzenver-
fügbar (Erhöhung des Ammoniumanteils); die vergorene Gülle ist homogener und kann 
deswegen besser auf Felder ausgebracht werden und besser in den Boden eindringen; 
sie ist zudem pflanzenverträglicher als Rohgülle (weniger Harnstoffanteile) und sie ist 
mit geringeren Geruchsemissionen und geringerer Keimbildung verbunden. 
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Einschub Erläuterung:  

Im Rahmen des Projektes ist die Viehhaltung nicht Gegenstand der Untersuchung. Gülle 
wird als Reststoff bzw. Abfall aus einem bestehenden, nicht hinterfragten System betrachtet, 
der Bilanzraum für die Ökobilanzierung beginnt mit der Güllelagerung. Die Viehhaltung 
selbst, insbesondere von Rindern (Methanausgasung aus dem 1. Magen, dem Pansen), ist 
gegenüber der Güllelagerung mit deutlich höheren Methanemissionen verbunden. Um diese 
Emissionen in nennenswertem Umfang mindern zu können, müsste sich die Gesellschaft in 
Deutschland und weltweit grundsätzliche Fragen zur Ernährungsweise und über den Ver-
zicht auf Fleischkonsum stellen.  

Hemmnisse der Güllenutzung 

Der Frage „warum die Güllepotenziale nicht genutzt werden“ wurde im Rahmen des Projek-
tes vertiefend nachgegangen. Als mögliche Gründe kommen sowohl wirtschaftliche als auch 
nicht-wirtschaftliche in Frage: 

Wirtschaftliche Hemmnisse (vgl. Materialband O):  

- Die wirtschaftliche Anlagengröße (etwa 100 kWel) mit hohem Gülleeinsatz (90 %) erfor-
dert Viehbetriebe mit hohen Bestandsgrößen (etwa 700 Rinder oder 4.500 Schweine), 
von denen es nur wenige in Deutschland gibt (v. a. in den Neuen Bundesländern und in 
Niedersachsen)  

- Zur Mitvergärung oder für Gemeinschaftsanlagen sind die Transportkosten bereits ab 
einer Entfernung von 5 km bei vorwiegendem Gülleeinsatz zu hoch  

- Für große Viehbetriebe in Niedersachen wird angegeben, dass der Verdienstanreiz 
nicht hoch genug ist gegenüber dem Aufwand zum Betrieb einer Biogasanlage im Ne-
bengeschäft 

- Teilweise wurde auf die Güllevergärung verzichtet, um den Technologie-Bonus für eine 
Trockenfermentation zu erhalten 

Nicht-wirtschaftliche Hemmnisse (vgl. Materialband K): 

- Informationsdefizite: Betreibern sind die Vorteile der Güllevergärung nicht bewusst; 
Viehbetriebe haben keinen Überblick über ihre Möglichkeiten Gülle zur Vergärung ab-
zugeben oder in eigenen Kleinstanlagen einzusetzen 

- Konservative Grundhaltung: Das Wagnis Energiewirt zu werden; abschreckende ver-
einzelte Negativbeispiele; der Genehmigungsaufwand wird insbesondere für kleinere 
Anlagen als zu groß eingeschätzt; Gemeinschaftsanlagen werden mit schlechter Gülle-
qualität, hohem Transportaufkommen sowie Geruchsbelästigung und Emissionen in 
Verbindung gebracht; Sorge um Flächenkonkurrenzen wegen der Gärrestausbringung 

Wirtschaftlichen Hemmnissen kann durch finanzielle Anreize begegnet werden. Nicht-
wirtschaftliche Hemmnisse können über eine gezielte Informationsverbreitung bezüglich der 
Vorteile der Güllevergärung sowie Lösungsansätzen zu befürchteten Nachteilen abgebaut 
werden.  

Empfehlungen zur Gülleerschließung 

Die nachfolgenden Empfehlungen beziehen sich auf die im Inland anfallenden Güllemengen 
für die davon ausgegangen wird, dass ausreichend Flächen zur Ausbringung zur Verfügung 
stehen, ohne dass eine Überdüngung oder vermehrte Nitratauswaschung mit Belastungen 
des Grundwassers zu befürchten sind. Demgegenüber sollte der grenzüberschreitende Ver-
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kehr von Gülle insbesondere aus den Niederlanden wieder in die Überwachungspflicht ge-
nommen und möglichst von einer Förderung ausgeschlossen werden, um hier über das EEG 
keinen zusätzlichen Anreiz für den Import dieser Gülle zu generieren und die zuvor genann-
ten möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Boden und Gewässer sicher vermeiden zu 
können. 

Möglichkeiten zur Erschließung der Güllepotenziale werden v. a. in einer weitergehenden 
Förderung von kleinen (Gemeinschafts-) Anlagen gesehen sowie in einer gezielten Informa-
tionsverbreitung über Vorteile und Möglichkeiten.  

Die im (EEG Entwurf 2008) vorgesehene bessere Förderung kleiner Biogasanlagen in Ver-
bindung mit dem Güllebonus ist aus Sicht der Forschungsnehmer ein richtiger Ansatz, um 
weitere Güllepotenziale zu erschließen.  

Darüber hinaus wird die gezielte Förderung von Gemeinschaftsanlagen empfohlen, da auch 
kleinere Biogasanlagen schon vergleichsweise große Güllemengen erfordern, die nicht auf 
einem Hof anfallen und die Transportkosten schon bei geringen Entfernungen von 5-15 km 
hoch liegen. Aus ökologischer Sicht wirken sich Transporte über diese Entfernung zu einer 
Gemeinschaftsvergärungsanlage nicht nachteilig auf die Gesamtbilanz aus.  

Unter bestimmten Randbedingungen können Kleinstanlagen (< 30 kWel) wirtschaftlich sein, 
worüber landwirtschaftliche Betriebe informiert werden sollten. Auch kann z.B. eine Wettbe-
werbsausschreibung für die Bereitstellung kleiner Standardmodule bewirken, dass Anlagen-
hersteller diese kostengünstig anbieten.  

Die – auch finanziellen - Vorteile der Güllevergärung, z.B. in Hinblick auf preisstabile Sub-
strate, sind oft nicht umfassend bekannt. Die Erstellung und Verbreitung eines entsprechen-
den Informationspapiers könnte hier helfen. In einem solchen Papier sollten auch nicht-
technische Hemmnisse, wie Befürchtungen vor hohem Transportaufkommen, Geruch, Lärm 
und Konkurrenzen um Flächen zur Gärrestausbringung unter Angabe von Lösungsansätzen 
aufgegriffen werden. Diese Informationen sollten gezielt an landwirtschaftliche Betriebe über 
geeignete Multiplikatoren oder Netzwerke vermittelt werden.  

3 Energiepflanzen 

Potenzial und bisher genutzter Anteil 

Das Potenzial für NawaRo zur Biogaserzeugung hängt von der verfügbaren Anbaufläche ab. 
Die in (Scholwin et al. 2007) ermittelten 86,4 PJ basieren auf einer Anbaufläche von 550.000 
ha. Diese Fläche entspricht etwa 5 % der deutschen Ackerfläche und etwa einem Viertel der 
gesamten Fläche auf der NawaRo angebaut werden. Zum aktuellen Stand 2008 ist das 
zugrunde gelegte Flächenpotenzial zur Biogaserzeugung bereits ausgeschöpft (EEG Monito-
ring 2008). Eine weitere Ausdehnung des Einsatzes von NawaRo zur Vergärung ist abseh-
bar, sollte aber nach Ansicht der Projektgemeinschaft aus Klima- und Naturschutzgründen 
unbedingt an verschiedene Mindestanforderungen geknüpft werden (vgl. Materialbd. E & I).  

Nach Masse machen NawaRo etwa 47 % der Einsatzsubstrate zur Biogaserzeugung aus. 
Nach Energiegehalt liegt der Anteil wesentlich höher, da ansonsten vorwiegend Gülle einge-
setzt wird (40 %), die im Vergleich zu NawaRo einen sehr geringen Energieertrag pro Tonne 
Frischsubstanz aufweist. Grundsätzlich kommen verschiedene NawaRo für einen Einsatz in 
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Biogasanlagen in Frage. Überwiegend werden derzeit folgende NawaRo-Substrate einge-
setzt (EEG Monitoring 2008): 

• rd. 80 % Silomais  
• 9 % Grassilage  
• 8 % Getreideganzpflanzensilage (GPS)  
• 4 % Sonstiges 
Mit den etwa Mitte 2006 und Mitte 2007 jeweils vor allem wegen weltweit schlechten Ernten 
und der umgekehrt steigenden Nachfrage extrem angestiegenen Getreidepreisen, ist deren 
Anteil rückläufig, da vermehrt auf kostengünstigere Substrate gesetzt wird.  

Optimierte Anbausysteme 

Alternativen zu dem überwiegenden Maiseinsatz zur Biogaserzeugung, um auf wirtschaftlich 
genutztem Acker die Vielfalt zu erhalten und zu erhöhen, werden in verschiedenen FNR-
Forschungsvorhaben untersucht. Erste, der Projektgemeinschaft mitgeteilte Ergebnisse aus 
einem dieser Forschungsvorhaben (EVA/ZALF 2008) zeigen: 

• Fruchtfolgen sollten Mais und/oder Getreide (GPS) enthalten sowie weitere C3-/C4-
Pflanzen 

• Die Fruchtfolgen sollten so gestaltet sein, dass an ertragreichen Maisstandorten mehr 
Mais angebaut wird, während an trockenen, wärmeren Standorte mehr Sonnenblume, 
Zuckerhirse oder Sudangras angebaut werden sollte 

• Insgesamt sind Mais und Getreide gleichwertig, wenn Getreide in optimalen Fruchtfol-
gen angebaut wird 

• Hinsichtlich Zweikultur- und Mischkulturanbau sind bisher keine klaren Tendenzen er-
kennbar (teils nur auf begrenzten Standorten möglich, teils sehr geringe Erträge); es be-
darf der standortspezifischen Optimierung 

Neben den in diesem Forschungsvorhaben untersuchten NawaRo-Substraten gibt es weitere 
bisher noch wenig bekannte potenzielle Einsatzsubstrate wie die Durchwachsende Silphie 
oder den Bokhara- oder Steinklee. Zu diesen Substraten stehen Untersuchungen noch aus.  

Silierung 

Üblicherweise werden NawaRo für den Einsatz zur Biogaserzeugung siliert, um das ganze 
Jahr über eine gleichmäßige Substratzugabe gewährleisten zu können. Je nach Praxis der 
Silierung kann es dabei zu wesentlichen Massenverlusten kommen. Dabei wird ein Teil der 
organischen Masse abgebaut und gasförmig (v. a. Kohlendioxid) freigesetzt. Aus Klima- und 
Ressourcenschutzsicht ergibt sich hierdurch insofern ein Nachteil, als dass deswegen für die 
Biogaserzeugung mehr Substrat angebaut und mehr Fläche in Anspruch genommen werden 
muss. Anteilig sind Silierverluste unvermeidbar (3-6 % durch Restatmung und Fermentation), 
für einen bedeutenden Anteil aber auch vermeidbar (Winkelmann 2006): 

• 0-5 % Fehlfermentation  
• 0-10 % aerobe Instabilität während Lagerphase 
• 0-15 % aerobe Instabilität bei Entnahme 
• >5 % aerobe Instabilität bei Zwischenlagerung 

Durch eine optimierte Silierung können die vermeidbaren Verluste tatsächlich vermieden 
werden (vgl. Materialband C). 
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Vergütung nach EEG 

Nach derzeit geltendem Recht erhalten nachwachsende Rohstoffe4 eine über die Grundver-
gütung hinausgehende Vergütung für die Stromerzeugung in Anlagen bis 500 kWel von 6 Eu-
rocent pro Kilowattstunde bzw. 4 ct/kWh für Anlagen bis 5 MWel (NawaRo-Bonus). Diese 
Vergütung wird nur gewährleistet, wenn zur Stromerzeugung ausschließlich NawaRo oder 
Gülle im Sinne der Hygieneverordnung (EU-HygieneV 2002) eingesetzt werden (Ausschließ-
lichkeitsprinzip).  

Nach dem (EEG Entwurf 2008) Anlage 2 ist für die Stromerzeugung aus Biogas aus Nawa-
Ro in Anlagen bis 500 kWel eine weitere Erhöhung von 2 ct/kWh vorgesehen. Zudem wird 
der Begriff nachwachsende Rohstoffe weiter spezifiziert durch Einführung einer Positiv-
/Negativliste (Nummer III und IV). Das Ausschließlichkeitsprinzip bleibt zwar im Grundsatz 
bestehen, wird aber insoweit geöffnet als dass neu eine Positivliste von rein pflanzlichen Ne-
benprodukten eingeführt wird (Nummer V), die mit eingesetzt werden dürfen, ohne dass der 
NawaRo-Bonus aberkannt wird. Anspruch auf den Bonus besteht allerdings nur für den aus 
NawaRo oder Gülle erzeugten Strom. Für die mit eingesetzten rein pflanzlichen Nebenpro-
dukte sind Standard-Biogaserträge angegeben über die die Verrechnung der anteiligen Na-
waRo-Vergütung zu erfolgen hat. Der Nachweis der anteilig eingesetzten Substrate ist durch 
Vorlage eines Gutachtens zu führen.  

4 Ernterückstände 

Der Einsatz von Ernterückständen wie Rübenblättern und Kartoffelkraut als Co-Substrate 
birgt nennenswerte, bisher ungenutzte Potenziale von etwa 16 PJ/a. Da es sich um Reststof-
fe handelt, ist der Einsatz in Biogasanlagen mit einer positiven Klima- und Energiebilanz ver-
bunden. Allerdings werden diese Potenziale derzeit aus verschiedenen Gründen nicht ge-
nutzt (saisonaler Anfall, keine ortsnahe Einsatzmöglichkeit, hoher Sandgehalt, ggf. höherer 
Aufwand bei der Substratvorbehandlung wie Reinigung, etc.). 

So werden Kartoffeln im Zustand physiologischer Reife geerntet, das heißt, wenn das Kraut 
an der Oberfläche bereits abgestorben ist. Daher verbleibt es in der Regel entweder auf dem 
Feld, wird eingearbeitet oder z. T. vor Ort verbrannt (z. T. wg. Pilzbefall). Demnach dürfte 
zum einen das Potenzial deutlich eingeschränkt sein. Zum anderen führen Landwirte im 
Gespräch trotz kostenfreier Substrate eher den geringen Energiegehalt und die geringe 
Anfallmenge an, die für sie den Einsatz des Kartoffelkrautes zur energetischen Nutzung nicht 
lohnenswert erscheinen lässt. 

Auch der Aufwand bei dem Abtransport von Rübenblättern vom Feld scheint für viele Land-
wirte zu groß zu sein. Oft verbleibt das Rübenkraut auf dem Feld und wird als Dünger wieder 
in den Boden eingebracht. Die Erntetechnik für das separate Ernten von Rübe und Rüben-
kraut ist vorhanden, aber kostenintensiv. Daher ist diese Erntetechnik fast ausschließlich bei 
landwirtschaftlichen Großbetrieben zu finden. Der technischen Verwendbarkeit sind jedoch 
Grenzen gesetzt. Beispielsweise ist der Einsatz von Rübenblatt nur unter speziellen Ernte-
bedingungen empfehlenswert. Denn die eingesetzten Zuckerrübenvollernteaggregate entfer-

                                                 
4 Pflanzen oder Pflanzenbestandteile, die in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Be-

trieben oder im Rahmen der Landschaftspflege anfallen und die keiner weiteren als der zur Ernte, Konservie-
rung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder Veränderung unterzogen wurden. 
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nen die Rübenblätter zumeist mittels Schlägelprinzip ohne den Rübenkopf einzubeziehen. 
Das Schlägelprinzip ist mit zwei wesentlichen Nachteilen verbunden. Zum einen wird die 
Blattmasse in kleine Stücke zerteilt und gleichzeitig aufgrund der Saugwirkung der Schlägel-
organe mit Erde versetzt. Dieses Gemisch bietet keine gute Grundlage für die Erzeugung ei-
ner Qualitätssilage. Gleichzeitig muss befürchtet werden, dass sich die anhaftenden Erdbe-
standteile in den Fermentern als Sinkschicht absetzen und so über einen längeren Zeitraum 
gesehen zu einer negativen Beeinflussung der Prozessführung im Fermenter beitragen kön-
nen. Des Weiteren wird die neueste Generation von Rübenrodern nicht mehr über techni-
sche Lösungen zur Übergabe des Rübenblattes auf Transportfahrzeuge verfügen. Das Blatt 
wird dann direkt zwischen die zu rodenden Rübenreihen abgelegt. Unter Berücksichtigung 
der genannten Aspekte ist der Einsatz von Rübenblättern als Co-Substrat eher einge-
schränkt. 

5 Kommunale Abfälle 

Das Potenzial der kommunalen Abfälle (Tab. 1-1) beinhaltet die getrennt erfassten Bio- und 
Gartenabfälle aus Haushalten, Parkabfälle, Marktabfälle sowie Speiseabfälle und überlagerte 
Lebensmittel. Dabei stellen die etwa acht Millionen Tonnen getrennt erfassten Bio- und Gar-
tenabfälle den Großteil des Potenzials. Daneben existieren schätzungsweise eine Million 
Tonnen Speiseabfälle und überlagerte Lebensmittel.  

Von diesen Abfällen werden Speiseabfälle und überlagerte Lebensmittelabfälle seit Inkraft-
treten des Verfütterungsverbotes überwiegend vergoren. Dagegen ist dies für die getrennt 
erfassten Bio- und Gartenabfälle aus Haushalten nur zu etwa 10 % der Fall. Insgesamt wer-
den organische kommunale Abfälle nach Recherchen des IE Leipzig5  in rund 85 Vergä-
rungsanlagen behandelt (vgl. Abb. 5-1). Dabei handelt es sich sowohl um reine Bioabfall- 
oder Speiseabfallvergärungsanlagen als auch um Anlagen, die Gemische einsetzen bzw. or-
ganische Abfälle als Co-Substrat. Bei der überwiegenden Zahl der Vergärungsanlagen han-
delt es sich um Bioabfallvergärungsanlagen, die zum größten Teil in den 90er Jahren gebaut 
wurden. Vergärungsanlagen, in denen ausschließlich Speiseabfälle und überlagerte Le-
bensmittel bzw. organische Lebensmittelabfälle eingesetzt werden, wurden erst in den letz-
ten Jahren infolge des Verfütterungsverbotes (1. Nov. 2006) verstärkt neu zugebaut. Deren 
bekannte Kapazität beläuft sich etwa auf 400.000 Jahrestonnen. Insgesamt beläuft sich die 
Kapazität zur Behandlung und Mitbehandlung von Speiseabfällen und überlagerten Lebens-
mittelabfällen auf etwa 1 Mio. t/a (vgl. Tab. 5-3).  

 

                                                 
5 Datenquellen: Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V., LANUV NRW, Referenzliste Bekon, Saria GmbH, Daten-

liste für Anlagen zur Speiserestvergärung und Verarbeitung tierischer Nebenprodukte 
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Abb. 5-1 Bioabfall- und Speiseabfallvergärungsanlagen in Deutschland 

 

5.1 Getrennt erfasste Bio- und Gartenabfälle 

Potenzial und bisher genutzter Anteil 

Von den insgesamt rund 8.000.000 Tonnen getrennt erfassten Bio- und Gartenabfällen aus 
Haushalten wären etwa 4.000.000 Tonnen für eine Vergärung geeignet (v. a. Küchenabfäl-
le). Dies entspricht einem Biogaspotenzial von rund 9 PJ pro Jahr. Die Erfassungsquote für 
Bio- und Gartenabfälle liegt bei etwa 50 %, damit besteht grundsätzlich ein weiteres Potenzi-
al in ähnlicher Größenordnung durch die in der Restmülltonne verbleibenden Anteilen an 
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Bio- und Gartenabfällen aus Haushalten. Die Erschließung dieser Potenziale für die Vergä-
rung bedürfte verstärkter Anstrengungen zu einer Ausweitung der getrennten Erfassung. Die 
in der Restmülltonne verbleibenden Anteile werden in Deutschland zu etwa 70 % thermisch 
behandelt, woraus ebenfalls eine Energieerzeugung resultiert, allerdings gehen die Abfälle 
für eine stoffliche Nutzung verloren. Die restlichen ca. 30 % werden in mechanischen, me-
chanisch-biologischen und mechanisch-physikalischen Behandlungsanlagen behandelt. In 
den Fällen, in denen die organischen Anteile mechanisch abgetrennt, über eine Kompostie-
rung stabilisiert und anschließend deponiert werden, ist weder ein energetischer noch ein 
stofflicher Nutzen für Bio- und Gartenabfälle gegeben. Die Einführung einer verpflichtenden 
getrennten Erfassung von organischen Abfällen aus Haushalten wird auf europäischer Ebe-
ne diskutiert, der Ausgang dieser Diskussion ist derzeit nicht absehbar.  

Nachrüstung bestehender Kompostierungsanlagen und Stoffstromoptimierung 

Die in Deutschland bereits getrennt erfassten 8 Mio. t Bio- und Gartenabfällen werden zu et-
wa 90 % kompostiert, woraus lediglich eine stoffliche Nutzung resultiert. Durch eine Kaska-
dennutzung von stofflicher und energetischer Nutzung kann die aktuelle Behandlungspraxis 
im Hinblick auf den Klimaschutz optimiert werden (vgl. Materialband E). Hierzu bietet sich die 
Nachrüstung von bestehenden Kompostierungsanlagen um eine anaerobe Vorschaltstufe 
an. Der Bioabfall wird dann erst vergoren und energetisch genutzt und danach kompostiert 
und weiterhin stofflich verwertet. Das Produkt, der kompostierte Gärrest, lässt sich ähnlich 
vermarkten wie ein Fertigkompost. Für den Einsatz in der Landwirtschaft hat er ein etwas ge-
ringeres Humusreproduktionspotenzial, aber da Komposte aus Bio- und Grünabfällen insge-
samt nur einen geringen Beitrag zum Ausgleich von Humusverlusten leisten können, da sie 
gegenüber dem Bedarf in zu geringen Mengen anfallen (IE, IZES 2006, S.136) und da die 
Situation für Deutschland bzgl. der Humusversorgung der Böden derzeit nicht bedenklich ist, 
ist dies von untergeordneter Bedeutung. Zudem wäre eine verstärkte Vermarktung in Rich-
tung Erdensubstrate und Einsatz im Erwerbsgarten- oder Hobbygartenbau zu bevorzugen, 
da dann der fossile Rohstoff Torf ersetzt werden kann.  

Nach Angaben des Niedersächsischen Landesamts für Bodenschutz (nlfb 2005) werden 
jährlich knapp 9 Mio. m³ Torf vermarktet. Beim Einsatz in Erdenwerken ersetzen Komposte 
Torf üblicherweise zu einem Anteil von 20 Vol %, maximal 40 Vol % (Vogt et al. 2002). Je 
nach Kompostdichte ergibt sich damit alleine durch den Einsatz in Erdenwerken ein Torfsub-
stitutionspotenzial von bis zu 2 Mio. Tonnen Kompost, das schätzungsweise nur zu 20 % 
ausgeschöpft wird. Mit dem Torfabbau werden Moore zerstört, die eine Kohlenstoffsenke 
und seltenen Lebensraum darstellen.  

Wirtschaftlichkeit der Nachrüstung bestehender Kompostierungsanlagen 

In Deutschland wurden vereinzelt bereits Kompostierungsanlagen um eine Vergärungsstufe 
nachgerüstet bzw. bestehen Planungen zur Nachrüstung6. In der Regel ist dies aber nur 
wirtschaftlich, wenn sowieso Neuinvestitionen anstehen bzw. ist die Wirtschaftlichkeit ab-
hängig von Randbedingungen wie Anlagenzustand, -typ, die Konkurrenzsituation zu anderen 
Anlagen ("Billig-Anlagen") und die abfallwirtschaftliche Situation (z.B. Kapazitätsprobleme). 
Die meisten der bestehenden Kompostierungsanlagen wurden gegen Ende der 90er Jahre 
gebaut, damit werden sie in den nächsten 5 - 10 Jahren ihr Abschreibungsalter erreichen. 

                                                 
6 Nachgerüstet: Passau-Hellersberg, Leonberg, Weißenfels, Göttingen; Planungen: Wetterau, Saalfeld, Nieheim 
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Insofern Kompostierungsanlagen keine unmittelbaren Probleme haben (z.B. Erneuerungs-
bedarf wegen Korrosionsproblemen), besteht keine unmittelbare Notwendigkeit Investitionen 
zu tätigen. Auch die Anforderung nach TA Luft an Altanlagen (geschlossene Ausführung bei 
Anlagen >10.000 t/a ab Okt 2007) bietet keinen Anreiz zur Nachrüstung von Anlagen. Zum 
einen sind davon nur schätzungsweise 20 % der bestehenden Bioabfallkompostierungsanla-
gen in Deutschland betroffen, zum anderen bedarf die Umsetzung der Anforderung einer be-
hördlichen Anordnung, die insbesondere in den Neuen Bundesländern, in denen sich mehr-
heitlich die einfach ausgeführten (offene Kompostierung) so genannten „Billig-Anlagen“ be-
finden, kaum erfolgt. Ohne zusätzliche finanzielle Anreize ist damit nicht mit einer nennens-
werten Nachrüstung von Bioabfallkompostierungsanlagen um eine Vergärungsstufe zu rech-
nen.  

Geeignet für eine Nachrüstung wären vor allem technisch anspruchsvolle Kompostierungs-
anlagen mit einer Mindestgröße von 10.000 t/a. Dies trifft etwa für 200-250 Anlagen in 
Deutschland zu. Bei optimalen Randbedingungen wäre eine wirtschaftliche Nachrüstung 
möglich, z.B. bei  

• möglicher Durchsatzsteigerung auf gegebener Fläche von bis 40 % 

• erforderliche Geruchsminderung bei kritischen Standorten 

• „best-case“ Randbedingungen mit Wärmeabsatzmöglichkeit 

• bei abgeschriebenen Anlagen (Einzelfalluntersuchung erforderlich) 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde ein Wirtschaftlichkeitsgutachten beauftragt 
(WI, IGW 2007) nach dem die Mehrkosten durch eine Nachrüstung im Schnitt bei 10-20 €/t 
liegen bzw. mit KWK (Annahme 40 % der Überschusswärme) und Wärmeverkaufserlös zwi-
schen 7-17 €/t. Die absoluten Investitionskosten liegen z.B. für eine Anlage mit 20.000 Jah-
restonnen Verarbeitungskapazität je nach Konzept der Vergärung zwischen fünf und elf Mil-
lionen Euro (vgl. Tab. 5-2).  

Tab. 5-1 Übersicht Kosten Nachrüstmöglichkeiten (nach WI, IGW 2007) 

< 5 €/t5 - 10 €/t5 - 10 €/tEinsparung

200 - 300 €/t300 - 600 €/t350 - 700 €/tSpez. Invest

30 - 45 €/t40 - 55 €/t40 - 55 €/tBetriebskosten

17 - 22 €/t25 - 30 €/t23 - 28 €/tErlöse

100% in Trockenvergärung

Gasertrag 80 Nm³/t
geringer Eigenenergiebedarf
einfache, robuste Technik

95% in Trockenvergärung, 
Rest Störstoffe
Gasertrag 110 Nm³/t
mittlerer Eigenenergiebedarf
hohe Automatisierung

50-80% in Nassvergärung, 
Rest aerob
Gasertrag 150 Nm³/t
hoher Eigenenergiebedarf
hohe Automatisierung

Techn. Daten

Vollstromvergärung
niedriger Technisierungsgrad

Vollstromvergärung
Ziel max. Gasertrag, erfordert zus. 
Aufbereitung vor/nach Vergärung

Teilstromvergärung
(erfordert zus. Aufbereitung vor/nach 
Vergärung)

Art

Typ 3Typ 2Typ 1

< 5 €/t5 - 10 €/t5 - 10 €/tEinsparung

200 - 300 €/t300 - 600 €/t350 - 700 €/tSpez. Invest

30 - 45 €/t40 - 55 €/t40 - 55 €/tBetriebskosten

17 - 22 €/t25 - 30 €/t23 - 28 €/tErlöse

100% in Trockenvergärung

Gasertrag 80 Nm³/t
geringer Eigenenergiebedarf
einfache, robuste Technik

95% in Trockenvergärung, 
Rest Störstoffe
Gasertrag 110 Nm³/t
mittlerer Eigenenergiebedarf
hohe Automatisierung

50-80% in Nassvergärung, 
Rest aerob
Gasertrag 150 Nm³/t
hoher Eigenenergiebedarf
hohe Automatisierung

Techn. Daten

Vollstromvergärung
niedriger Technisierungsgrad

Vollstromvergärung
Ziel max. Gasertrag, erfordert zus. 
Aufbereitung vor/nach Vergärung

Teilstromvergärung
(erfordert zus. Aufbereitung vor/nach 
Vergärung)

Art

Typ 3Typ 2Typ 1

 

Tab. 5-2 Mittlere Investitionskosten nach Anlagengröße (nach WI, IGW 2007) 

Durchsatz Typ 1 Typ 2 Typ 3 
10.000 t/a 6 Mio. € 4,8 Mio. € 2,75 Mio. € 
20.000 t/a 11 Mio. € 7 Mio. € 5 Mio. € 
40.000 t/a 18 Mio. € 12 Mio. € 9 Mio. € 
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Empfehlungen 

Aus ökologischer Sicht ist die weitere Erschließung der Biogaspotenziale von Bioabfällen 
aus Haushalten durch Nachrüstung von bestehenden Kompostierungsanlagen um eine vor-
geschaltete anaerobe Stufe wünschenswert. Nach dem vorliegenden Wirtschaftlichkeitsgut-
achten ist eine solche Nachrüstung allerdings in der Regel nicht wirtschaftlich machbar.  

Die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz z.B. über den Technologienbonus (2 
ct/kWhel) ergäbe nur eine bedingte Entlastung der Investitionskosten (rd. 5 €/t), wäre aber im 
Sinne einer Signalwirkung zu befürworten. Nach Expertenschätzung könnten damit etwa 
500.000 Tonnen Bioabfall erschlossen werden bzw. etwa 25 Anlagen mit einem Durchsatz 
von durchschnittlich 20.000 t/a. 

Darüber hinaus wird empfohlen weitere Fördermöglichkeiten wie z.B. Investitionsbeihilfen 
über das Marktanreizprogramm oder über zinsgünstige Kredite zu prüfen.  

5.2 Speiseabfälle und überlagerte Lebensmittel 
Die Menge an Speiseabfällen in Deutschland lässt sich nur schwer beziffern. Nachdem zum 
1.11.2006 die Übergangsfristen für die Verfütterung von Küchen- und Speiseabfälle abgelau-
fen sind und das Verfütterungsverbot von dem Zeitpunkt an endgültig in Kraft getreten ist, 
müssen für diese Abfallmengen andere Entsorgungs- bzw. Verwertungswege genutzt wer-
den. Die Verschiebung der Stoffströme ist jedoch nur schwer nachvollziehbar: Obwohl diese 
Abfälle nach Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV 2002) getrennt erfasst werden müssen7 
und nach § 4 TierNebV (2006) dem Begleitscheinverfahren bzgl. Sammlung und Ausliefe-
rung unterliegen und obwohl die Verarbeitungs- und Biogasanlagen von Speiseresten und 
überlagerten Lebensmitteln nach EU-HygieneV (2002) zugelassen werden müssen8, liegen 
Informationen darüber nicht in aufbereiteter Form zentral vor.  

Nach Angaben von Branchenvertretern der Abfallverwertung ist davon auszugehen, dass ein 
Großteil der Speiseabfälle in Vergärungsanlagen verwertet wird. Hier habe sich der Markt 
bereits vor dem endgültigen Verfütterungsverbot reguliert. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Teil der Speiseabfälle zur Kapazitätsauslastung bestehender Vergärungsanlagen einge-
setzt wird. Zudem erfolgte ein Neubau von Vergärungsanlagen, die vergleichsweise große 
Speiseabfallmengen aufnehmen können. Fehlentwicklungen hinsichtlich der Stoffströme – 
wie verbotene Ablagerungen im Ausland – sind nicht zu vermuten. 

                                                 
7 Nach Gewerbeabfallverordnung dürfen Speisereste aus Gaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsver-

pflegung nicht mit anderen Abfällen vermischt werden. Und gemischte Gewerbeabfälle dürfen einer energeti-
schen Verwertung ohne vorherige Behandlung nur zugeführt werden, wenn in diesem Gemisch biologisch ab-
baubare Küchen- und Kantinenabfälle nicht enthalten sind (das Verbringen in Restmüll- oder Biotonne wird mit 
Bußgeldern geahndet). 

8 Biogasanlagen nach Art. 15 EG VO 1774/2002 
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Tab. 5-3 Erfasste Speiseabfallvergärungsanlagen 

Standort 
Bundes-
land Betreiber Status 

Kapazi-
tät t/a 

Altenstadt BY ÖKO-Power GmbH & Co. Biogas KG Betrieb k.A.
Bardowick NS BioEn Nord GmbH & Co.KG Betrieb 30.000
Bebra H Raiffeisen-Warenzentrale Kurhessen-Thüringen (RWZ) Bau k.A.
Berlin-Marienfelde B k.A. Betrieb k.A.
Berlin-Marzahn B Berliner Stadtreinigungsbetriebe Planung 35.000
Berlin-Spandau B Berliner Stadtreinigungsbetriebe Planung 15.000
Bernau/ Hittenheim By BioPower GmbH & Co. KG, Finsterwalder Umwelttechnik Betrieb 2.500
Blaufelden BW k.A. Betrieb k.A.
Bürstadt H Energiepark Bürstadt Bau 20.000

Donaueschingen BW 
Biogas System Technik-Deutschland GmbH, Ing. Friedrich 
Bauer GmbH  Pilotanl. 8.000

Essen Kettwig NRW Bio Energie Ruhrtal GbR Betrieb k.A.
Friedberg H k.A. Betrieb k.A.
Fürstenwalde BB Biokraftwerke Fürstenwalde Betrieb 85.000
Gäufelden BW KBK Kußmaul Biokraft GmbH & Co. KG Betrieb k.A.
Genthin SA SARIA ReFood GmbH Betrieb 70.000
Großräschen-
Freienhufen BB AEV Schwarze Elster 24.000
Halle/Lochau SA C.A.R.E. GmbH Betrieb 50.000
Hamburg HH Hamburger Stadtentwässerung, Bereich Klärwerksbetireb Betrieb k.A.

Hamburg HH BioWerk Hamburg GmbH & Co. KG Betrieb 20.000
Herzberg BB ReFood GmbH Betrieb k.A.

Hetlingen SH Abwasser-Zweckverband Pinneberg Betrieb k.A.
Hirschfelde SN ABB New Ventures GmbH Betrieb 5.000
Klein Eichholz BB k.A. Betrieb 35.000

Kogel MV 
SARIA ReFood GmbH (SbR Schaalsee Biogas & 
Recycling GmbH) Betrieb 40.000

Lindlar NRW AVEA Aufbereitung biogener Abfälle GmbH & Co. KG Betrieb 40.000
Linnich NRW SARIA Bio-Industries GmbH Betrieb k.A.

Lübeck SH Entsorgungsbetriebe Lübeck Betrieb 55.000

Lünen NRW SARIA ReFood GmbH 
Planung/ 
Gen. k.A.

Malchin MV SARIA ReFood GmbH Betrieb k.A.

Marl NRW SARIA ReFood GmbH 
Planung/ 
Gen.. k.A.

Medebach NRW Christoph Frese Betrieb k.A.
Mering BY Fa. Bio-Komp Betrieb k.A.

Mülheim NRW Mülheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) Betrieb 22.000
Münster NRW Stadtwerke Münster Betrieb 22.000

Mützel SA SARIA ReFood GmbH 
Planung/ 
Gen. k.A.

Poppenricht BY Organische Entsorgung Laubmühle GmbH Betrieb k.A.

Sagard MV Nehlsen Neue Energien GmbH Betrieb 8.000
Schwallungen TH SARIA ReFood GmbH Betrieb 78.000
Selm NRW SARIA ReFood GmbH Betrieb k.A.

Soltau NS Wüsthof Biogas GmbH Betrieb 42.000
Stadland NS k.A. Betrieb k.A.
Werlte NS EWE AG Betrieb 110.000

* bei gelb markierten Anlagenstandorten werden anteilig Speiseabfälle eingesetzt 
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Die Sammlung der Küchen- und Speiseabfälle darf ausschließlich durch autorisierte 
Unternehmen erfolgen. Als Marktführer ist hier die Fa. SARIA zu sehen, die nach eigenen 
Angaben bundesweit rund 300.000 t/a Speiseabfälle an 40.000 Anfallstellen in Deutschland 
einsammelt. Ebenfalls zu den größeren Unternehmen dürfte die Firma BioCycling mit 
Partnern zählen, die in zwei Bundesländern an 7.000 Anfallstellen etwa 40.000 t/a 
Speiseabfälle einsammelt. Daneben sind z.B. dem Bundesverband der Nahrungsmittel- und 
Speiserestverwertung e.V. (BNS) 90 mittelständische Unternehmen angeschlossen, die 
Speiseabfälle einsammeln.  

Die großen Unternehmen wie SARIA oder auch BioCycling verwerten die eingesammelten 
Speiseabfälle und überlagerten Lebensmittelabfälle teilweise in eigenen – teils neu zugebau-
ten – Vergärungsanlagen, teilweise unterhalten sie feste Abnahmeverträge mit anderen Ver-
gärungsanlagen. So verwertet die SARIA Bio-Industries-Tochter ReFood GmbH etwa die 
Hälfte der selbst eingesammelten Abfälle (rd. 150.000 t) in eigenen Anlagen (vgl. Tab. 5-3) 
und die Firma BioCycling ist Gesellschafter der BioWerk Hamburg GmbH & Co. KG.  

Nach Einschätzung der Marktakteure beläuft sich das Aufkommen an Speiseabfällen und 
überlagerten Lebensmitteln auf etwa 800.000 – 1.000.000 t/a. Nach anderen Angaben 
(Dichtl 2005), (Hilger 2000) finden sich Bandbreiten für das Aufkommen von 400.000 bis 
2.000.000 t/a. Recherchen zur möglichen Verarbeitung von Speiseabfällen in Deutschland 
ergaben, dass für etwa 1.000.000 t/a Vergärungskapazitäten zur Verfügung stehen (vgl. Tab. 
5-3). Da kaum andere Behandlungswege als die Vergärung in Frage kommen, spricht dies 
für ein Aufkommen an Küchen- und Speiseresten in dieser Größenordnung.  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden vom IFEU und IE Anlagen zur Vergärung 
von Speiseabfällen und überlagerten Lebensmitteln ermittelt. Tab. 5-3 zeigt das Ergebnis 
der Recherche zum Stand April 2008. Neben Anlagen, die vorwiegend Speiseabfälle vergä-
ren sind darunter auch Vergärungsanlagen aufgeführt, die anteilig Speiseabfälle zur Vergä-
rung einsetzen (gelb markiert). Die Auflistung erhebt allerdings keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, da aufgrund der Vielzahl an kleinen Sammelstrukturen eine vollständige Erfas-
sung der Standorte und Stoffströme sehr schwierig ist. Eine grafische Übersicht der Vergä-
rungsanlagen für Speiseabfälle und überlagerte Lebensmittel sowie für Bioabfallvergärungs-
anlagen zeigt Abb. 5-1.  

Fazit 

Mit den ermittelten Daten wird davon ausgegangen, dass Speiseabfälle und überlagerte Le-
bensmittel bereits weitgehend über eine Vergärung genutzt werden. Insofern besteht aus 
Sicht der Forschungsnehmer kein unmittelbarer Handlungsbedarf zur Potenzialerschließung 
dieser Abfälle. Allerdings wäre es wünschenswert, dass repräsentative Daten ausgewertet 
werden, die entsprechend der rechtlichen Vorgaben an unterschiedlichen behördlichen Stel-
len zur Verfügung stehen müssten.  

Exkurs: Mögliches Hemmnis für die Vergärung von Küchen- und Speiseabfällen – 
Ausbringung Gärreste 

Nach der Düngeverordnung (DüV 2007, § 8) dürfen Düngemittel (außer Wirtschaftsdünger) 
nur angewendet werden, wenn sie einem durch die Düngemittelverordnung (DüMV 2003) 
zugelassenen Typ entsprechen. Nach § 2 (2) DüMV dürfen zur Herstellung von Düngemit-
teln, die nicht als EG-Düngemittel bezeichnet sind, nur bestimmte organische Ausgangsstof-
fe verwendet werden (Anlage 2 Tabelle 11 und 12), wobei darunter die in Anlage 2 Tabelle 
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12 aufgeführten organischen Stoffe im Produkt nicht überwiegen dürfen. Zu letzteren zählen 
Speiseabfälle und überlagerte Lebensmittel, deren Anteil im Gärrest somit nicht größer als 
50 % sein darf.  

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurde geprüft, inwiefern mit dieser Regelung ggf. ein 
Hemmnis für Vergärungsanlagen gegeben ist, die überwiegend Speiseabfälle und überlager-
te Lebensmittel einsetzen. Eine entsprechende Anfrage bei bestehenden Speiseabfallvergä-
rungsanlagen sowie bei der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft zur Genehmi-
gungspraxis ergab, dass in der Regel die rechtliche Vorgabe zu keinem Hemmnis führt, da 
eine Beimischung mit anderen landwirtschaftlichen Gärresten vorgenommen werden kann.  

Des Weiteren ist anzumerken, dass hinsichtlich der Ausbringung der Gärreste die Regelun-
gen der DüMV (2003) nicht genau mit der TierNebV (2006) überein stimmen. Gemäß § 23 
TierNebV ist lediglich festgelegt, dass Fermentationsrückstände, die tierische Nebenproduk-
te und verarbeitete Erzeugnisse enthalten, auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzte Böden nur aufgebracht werden dürfen, soweit nur bestimmte tierische 
Nebenprodukte verarbeitet worden sind, zu denen auch Speiseabfälle und überlagerte Le-
bensmittel zählen. Insofern wird empfohlen, die an die Ausbringung der Gärreste gestellten 
Anforderungen mit der zuständigen Fachbehörde abzustimmen. 

Darüber hinaus ist nach EU-HygieneV (2002) die Ausbringung auf Weideland nur für Gülle 
gestattet, wodurch mögliche Kontaminationsrisiken vermieden werden sollen. Aufgrund feh-
lender Konkretisierung der EG-Verordnung für die Ausbringung von Gärresten kann aber ei-
ne Ausbringung auf Weideland durch die zuständige Fachbehörde unter bestimmten Vor-
aussetzungen toleriert werden.  

Im Fazit ist davon auszugehen, dass die rechtlichen Vorgaben zum Umgang mit Gärresten 
aus der Vergärung von Speiseabfällen und überlagerten Lebensmitteln kein Hemmnis dar-
stellen.  

6 Landschaftspflegematerial, Grasschnitt aus Dauergrünland 

Eignung, Synergieeffekt, Wirtschaftlichkeit 

Die Verwendung von Grasschnitt aus Dauergrünland und insbesondere Landschaftspflege-
material als Substrat zur Vergärung kann mit Vorteilen für den Naturschutz verbunden sein, 
wenn dafür bestimmte Anforderungen eingehalten werden (vgl. Materialband I). Allerdings ist 
für den weitaus größten Teil der anfallenden Biomasse aus der Landschafts- und Biotoppfle-
ge eine Biogasnutzung unter den derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen unrenta-
bel. 

Eine Option für die Biogaserzeugung aus Grasschnitt aus der Biotop- und Landschaftspflege 
als Monosubstanz bietet möglicherweise die Trockenfermentation im Garagenverfahren oder 
Trocken-Nass-Simultan-Verfahren (TNS-Verfahren). Die u. a. vom Bundesamt für Natur-
schutz geförderte Anlage zur Trockenfermentation von Grassschnitt aus der Grünlandpflege 
im Mittleren Delmetal ist zum Stand April 2008 seit etwa einem Jahr in Betrieb. Im Laufe die-
ser Zeit konnten durch technische Optimierung erste Erfolge bzgl. des biologischen Abbaus 
in Verbindung mit einer Ertragssteigerung erzielt werden. Es können jedoch noch keine Aus-
sagen über die damit zusammenhängende Rentabilität der Anlage gemacht werden. 
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Nach (EEG Entwurf 2008) ist zudem die Streichung des Technologiebonus für Trockenfer-
mentationsanlagen vorgesehen. Auch wenn dadurch die wirtschaftliche Verarbeitung des 
Landschaftspflegematerials weiter einschränkt wird, ist die Streichung aus Sicht der For-
schungsnehmer unbedingt zu befürworten, da in diesem Zusammenhang deutliche Fehlent-
wicklungen auftraten (Hemmung der Gülleerschließung, unerwünschte Mitnahmeeffekte 
durch einfache Umstellung bestehender Anlagen, vgl. auch Materialband C).  

Förderungsmöglichkeit nach EEG 

Eine ersatzweise spezielle Förderung für Landschaftspflegematerial oder Grasschnitt aus ex-
tensivem Anbau über das EEG durch z. B. einen „Substratbonus„ wäre aus Naturschutzsicht 
zwar wünschenswert, ist aber in der Praxis nur schwer umsetzbar. Zum einen würde das 
EEG durch Einzelregelungen an Übersichtlichkeit einbüßen, zum anderen würde eine solche 
Förderung auch ein gesondertes Nachweisverfahren erfordern, da in Biogasanlagen ange-
dienter Grasschnitt derzeit nicht nach Herkunft unterscheidbar ist. Dies wäre aber notwendig, 
um keine Fehlförderung von Grasschnitt aus intensiver Bewirtschaftung auszulösen.  

Ein weiteres Hemmnis, das mit dem (EEG Entwurf 2008) aus Naturschutzsicht befürchtet 
wird, besteht darin, dass gemäß der Negativliste (Anlage 2, Punkt IV) Garten- und Parkabfäl-
le, die nicht im Rahmen der Landschaftspflege, sondern im kommunalen Bereich anfallen, 
vom NawaRo-Bonus ausgenommen werden. Hier besteht die Sorge, dass Anlagenbetreiber 
auf den Einsatz von Landschaftspflegematerial verzichten könnten, um nicht in Gefahr zu 
laufen, den NawaRo-Bonus zu verlieren, da es sich bei den beiden Substraten um physisch 
gleiches Material handelt und keine Regelung zu einem Herkunftsnachweis besteht. Ande-
rerseits ist die vorgesehene Ausschließung der Garten- und Parkabfälle dadurch begründet, 
dass diese Abfälle dem Abfallregime unterliegen und zumindest, wenn sie in Haushalten an-
fallen, bereits über Abfallgebühren entgolten werden, die für bestehende Entsorgungsanla-
gen (Kompostierung) verwendet wurden.  

Eine Lösung könnte in der Einführung eines Herkunftsnachweises bestehen. Da für Land-
schaftspflegemaßnahmen meist Landwirte oder Lohnunternehmer beauftragt sind oder die 
Pflege ehrenamtlich durch Naturschutzverbände erfolgt, ließen sich über die Vertragsbezie-
hungen bzw. über Flächennachweise entsprechende Belege erbringen, dass es sich explizit 
um Landschaftspflegematerial handelt. Auch für Grasschnitt aus Dauergrünland könnte gu-
tachterlich durch Flächenbegehung festgestellt werden, ob die Anforderungen an eine exten-
sive Bewirtschaftung eingehalten werden. Mit diesem Ansatz könnte Landschaftspflegemate-
rial und Grasschnitt aus extensivem Anbau auch besonders gefördert werden.  

Empfehlung 

Ausgehend von der geschilderten Sachlage wird empfohlen zur Förderung des Einsatzes 
von Landschaftspflegematerial und extensivem Grünschnitt insbesondere Pilotanlagen wie 
die Anlage im Mittleren Delmetal zu fördern. Die Ansätze zur Steigerung von Gaserträgen 
durch technische Optimierungen sollten weiter entwickelt werden.  

Daneben bedarf es auch besserer Kenntnisse zur lokalen bzw. regionalen Verfügbarkeit von 
Landschaftspflegematerial und Grasschnitt aus extensivem Anbau sowie zu deren Einsatz-
möglichkeiten z. B. als Co-Substrat in bestehenden Anlagen. In regionalen Programmen wä-
ren entsprechende Flächen und deren Berge- und Nutzungsmöglichkeiten zu bestimmen.  

Zur Abgrenzung von Landschaftspflegematerial und Grasschnitt aus extensivem Anbau von 
anderen physikalisch gleichen Substraten wie Grünabfälle aus Haushalten könnten Liefer- 
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oder Flächennachweise zur Bescheinigung der Herkunft des Materials dienen sowie Gut-
achterbegehungen von Flächen. Mit diesem Ansatz ließen sich Landschaftspflegematerial 
und Grasschnitt aus extensivem Anbau auch besonders über das EEG fördern („Substratbo-
nus“).  

7 Industrielle Abfälle 

Zu den industriellen Abfällen zählen die agrarindustriellen Abfälle wie Biertreber, Obst- oder 
Weintrester, Kartoffelpülpe, Schlempen aus der Spirituosenfabrikation, Schälabfälle, Press-
kuchen aus Ölmühlen (z. B. Raps- und Sojakuchen), Fruchtwasser, Molke und RME-
Glycerin. Des Weiteren Abfälle aus der Lebensmittelindustrie wie Teigabfälle, tierische Ne-
benprodukte, Pflanzenöl und -fett, Fettabscheiderinhalte sowie auch überlagerte Lebensmit-
tel und Fehlchargen. Letztere sowie Speiseabfälle wurden bereits gemeinsam unter den 
kommunalen Abfällen in Kapitel 5.2 behandelt. Alle diese Abfälle haben nach geltendem 
EEG gemeinsam, dass sie nicht NawaRo-Bonus fähig sind, d. h. werden diese Abfälle mit 
eingesetzt, so wird kein NawaRo-Bonus gewährt (Ausschließlichkeitsprinzip). Im Rahmen 
des Forschungsvorhabens wurde u. a. geprüft, inwiefern das Ausschließlichkeitsprinzip zu 
Fehlentwicklungen führte.  

7.1 Agrarindustrielle Abfälle 
Agrarindustrielle Abfälle sind grundsätzliche für den Einsatz in landwirtschaftlichen Biogasan-
lagen geeignet. Sie sind meist frei von Störstoffen, haben geringe Schadstoffgehalte und 
sind homogen. Diese Abfälle fallen nicht auf dem Entsorgungsmarkt im Rahmen der Abfall-
wirtschaft an, sondern werden üblicherweise direkt nach dem Produktionsprozess aus dem 
sie anfallen als Rohstoff z. B. als Dünge- oder Futtermittel wieder eingesetzt oder z. B. in der 
Kosmetikindustrie verwendet (Bierhefe, Molke). In (IFEU, ÖI 2006) und (Vogt et al. 2002) 
wurden die etablierten Verwertungswege für agrarindustrielle Abfälle untersucht mit dem Er-
gebnis, dass die Verwendung als Futtermittel oder in der Kosmetikindustrie ökologisch sinn-
voll und auch ökonomisch vorteilhaft ist. Als Düngemittel werden überwiegend Abfälle mit ei-
nem hohen Wassergehalt eingesetzt (z. B. Kartoffelpülpe, -schlempe, Weintrester). Für diese 
ergeben sich aus ökologischer Sicht kaum Auswirkungen aus unterschiedlichen Behand-
lungsarten.  

Mit Einführung des NawaRo-Bonus wurden teilweise Entwicklungen beobachtet, in denen 
agrarindustrielle Abfälle aus der Vergärung genommen wurden, um den NawaRo-Bonus zu 
erhalten. So wird in (Weiland 2004) der Fall beschrieben, dass Kartoffelpülpe, die auch als 
Prozesswasser diente, durch Frischwasser ersetzt wurde und selbst als Abwasser entsorgt 
wurde, um den Anspruch auf den NawaRo-Bonus zu erhalten. Sowohl der alternative Ein-
satz von Frischwasser als auch die Beseitigung der Pülpe als Abwasser sind als Fehlent-
wicklung anzusehen. Allerdings sind solche Fälle nach Expertenmeinung nur vereinzelt auf-
getreten. Demgegenüber sind Beispiele bekannt, in denen bestehende Vergärungsanlagen 
mit agrarindustriellen Abfällen weiter betrieben wurden, während zur Erlangung des Nawa-
Ro-Bonus neue Anlagen realisiert wurden. Eine Notwendigkeit zur Vermeidung dieser Ein-
zelfälle das EEG anzupassen, wird aus Sicht der Forschungsnehmer nicht gesehen. Grund-
sätzlich könnten solche Fälle aber vermieden werden, wenn von dem Ausschließlichkeits-
prinzip abgerückt wird und durch Nachweis im Einsatzstofftagebuch die Mitbehandlung von 
Nicht-NawaRo ohne Bonusverlust ermöglicht wird. Im (EEG Entwurf 2008) ist dies für aus-
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gewählte Substrate durch die Einführung einer Positiv-/Negativ-Liste für bonusfähige Sub-
strate vorgesehen ergänzt um eine Liste von rein pflanzlichen Nebenprodukten, die ohne 
Bonusverlust mit vergoren werden dürfen. Für letztere besteht kein Anspruch auf den Bonus. 
Der anteilig über diese Substrate erzeugte Strom muss über ebenfalls im Gesetz angegebe-
ne Standard-Biogaserträge gesondert verrechnet und über Umweltgutachter nachgewiesen 
werden.  

Fazit 

Insgesamt wird bei den gegebenen Biogaspotenzialen für agrarindustrielle Abfälle, die im 
Einzelnen sowie in Summe klein sind (vgl. Tab. 1-1) und mit der gegebenen überwiegend 
bereits ökologisch sinnvollen Verwertung bisher nicht vergorener Substrate, keine Notwen-
digkeit gesehen, eine Erschließung dieser Potenziale über eine Anpassung des EEG zu un-
ternehmen. Auch besteht kein Handlungsbedarf bzgl. der beobachteten Fehlentwicklungen, 
da diese nur in Einzelfällen auftreten.  

Exkurs: Agrarindustrielle Abfälle aus der Biokraftstoffproduktion 

Im Zuge der Förderung von Biokraftstoffen stieg der Anteil an Reststoffen aus deren Herstel-
lung in den letzten Jahren stetig an. Insbesondere zu nennen sind hier Schlempen aus der 
Bioethanolherstellung aus zucker- oder stärkehaltigen Rohstoffen sowie Rapskuchen aus 
der Biodieselproduktion. Eine Prognose über die weitere Entwicklung des Aufkommens an 
Schlempen und Rapskuchen ist allerdings in Anbetracht der andauernden Diskussion um 
Biokraftstoffe, insbesondere der so genannten ersten Generation, kaum vorhersehbar. Für 
Bioethanol aus Zuckerrüben kommt als weiterer Unsicherheitsfaktor die Auswirkungen der 
Zuckermarktverordnung hinzu. 

Allgemein können hier folgende Aussagen zur ökologischen Sinnhaftigkeit der Entsorgung 
von Schlempen und Rapskuchen gemacht werden:  

- Nach (IFEU 2003) erweist sich hinsichtlich Klimaschutz und Ressourcenschonung die 
thermische Nutzung von Rapskuchen als die vorteilhafteste Option, gefolgt von einer 
Vergärung. Demgegenüber schneidet die Verfütterung in diesen beiden Wirkungsas-
pekten ungünstiger ab. Rapskuchen kann nur zu einem bestimmten Anteil zugefüttert 
werden, da es sonst zu Unverträglichkeiten bei den Tieren kommt. Da die Verfütterung 
in den letzten Jahren stetig zugenommen hat, wodurch auch bisher etablierte und bes-
ser geeignete Futtermittel aus Reststoffen verdrängt wurden, ist an dieser Stelle je 
nach Marktentwicklung ggf. ein steuerndes Eingreifen durch Anreize sinnvoll, um 
Rapskuchen verstärkt in die energetische Nutzung zu bringen. Allerdings ist die Raps-
kuchenverbrennung nicht Stand der Technik und inwiefern ein Einsatz als Co-Substrat 
zur Vergärung bereits erfolgt, ist unklar. Im (EEG Entwurf 2008) Anlage 2, Positivliste 
Nummer V wird der Einsatz von Rapskuchen zur Vergärung insofern gefördert, als 
dass dieser gemeinsam mit NawaRo und Gülle vergoren werden kann, ohne dass da-
durch der NawaRo-Bonus verloren geht.  

- Nach (Scholwin et al. 2007) wird das Aufkommen der Schlempe aus bestehenden Bio-
ethanolanlagen in Deutschland auf rund 4 Mio. t/a geschätzt bzw. auf ein Energiepo-
tenzial von rd. 3 PJ/a. Dies entspricht der sechsfachen Menge, die sich aus der Alko-
holerzeugung ergibt (vgl. Tab. 1-1). Die anfallende Schlempe wird dabei überwiegend 
eingedampft und getrocknet in Form von DDGS (Distillers’ Dried Grains with Solubles) 
als Futtermittelpellets verwendet. Dabei wird teilweise Kohle zur Trocknung eingesetzt 
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mit entsprechend nachteiligen Auswirkungen auf die Klimabilanz (IFEU 2003). Die 
Trocknung an sich lässt sich auf den gegebenen Standorten nicht vermeiden, da keine 
ortsnahen Verwertungsmöglichkeiten gegeben sind. Für künftige Anlagenplanungen 
sollte dies berücksichtigt werden. Alternativ zur DDGS Erzeugung wäre auch die Ver-
gärung der Schlempe möglich oder als teilweise Optimierung gegenüber dem Kohle-
einsatz könnte eine Teilstromvergärung der Schlempe ggf. die nötige Trocknungsener-
gie für DDGS bereitstellen. Schlempe aus der Herstellung von Bioethanol steht im 
(EEG Entwurf 2008) auf der Negativliste für die Gewährung des NawaRo-Bonus.  

7.2 Tierische Nebenprodukte 
Tierische Nebenprodukte werden nach rechtlichen Vorgaben in drei Kategorien eingeteilt. 
Anerkannt als Biomasse nach der Biomasseverordnung sind darunter Milch, Kolostrum, Gül-
le sowie Magen- und Darminhalt der Kategorie 2 sowie Material der Kategorie 3, die nicht in 
Betrieben für Material der Kategorie 1 oder 2 (Tierkörperbeseitigungsanstalten) verarbeitet 
oder hergestellt werden. Alle weiteren Materialien der Kategorie 1 und 2 sind aus hygieni-
schen Gründen weitgehend nicht für die Vergärung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen 
geeignet (erfordern erschwerende Randbedingungen für Hygienisierung, Anlagenführung). 
Auch werden diese Materialien weitgehend bereits sinnvoll eingesetzt (Gelantineherstellung, 
Düngemittel, Fettchemie, thermische Nutzung).  

Generell werden nach (IFEU, ÖI 2006) tierische Nebenprodukte überwiegend bereits auf ei-
ne Art und Weise behandelt, für die aus Klima- und Ressourcenschutzsicht kein Optimie-
rungsbedarf besteht. Die aus Sicht der Ressourcenschonung bestehende Ausnahme Tier-
mehl (wegen ungenutztem Phosphorgehalt) ist für eine Vergärung nicht relevant. Eine Ver-
drängung durch den NawaRo-Bonus wurde z.B. für Schlachthofabfälle und Fettabscheider-
inhalte beobachtet, dabei handelte es sich aber um eine Verschiebung von Kleinanlagen zu 
qualifizierten Großanlagen (IE, IZES 2006), die aus ökologischer Sicht zu begrüßen ist. Da 
die bestehende Entsorgung nicht optimierungsbedürftig ist und auch keine Fehlentwicklun-
gen in der Praxis beobachtet wurden, besteht aus Sicht der Projektgemeinschaft kein Hand-
lungsbedarf, diese Abfälle wurden im Rahmen des Projektes nicht weiter untersucht.  
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